
Grundstückseigentümer

§ 19 Abs. 9
Der Grundstückseigentümer hat das Prüfzeugnis bis zum Rückbau des Bauwerks aufzubewahren. Abweichend von den Sätzen 5 und 6 kann das Prüfzeugnis im Einverständnis mit 

dem Grundstückseigentümer auch dem Betreiber, der das Bauwerk zu wirtschaftlichen Zwecken nutzt, übergeben und dort aufbewahrt werden.

§ 22 Abs. 6 
Für anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe hat der Grundstückseigentümer oder ein von ihm beauftragter Dritter nach Ende der bestimmungsgemäßen Nutzung eines technischen 

Bauwerkes der zuständigen Behörde den Zeitpunkt des Rückbaus des technischen Bauwerks innerhalb eines Jahres mitzuteilen.

§ 25 Abs. 4 Der Grundstückeigentümer hat das Deckblatt und die Lieferscheine ab Erhalt so lange aufzubewahren, wie der jeweilige Ersatzbaustoff eingebaut ist.

Bauherr oder Verwender

§ 19 Abs. 1 Der Einbau ist nur zulässig, wenn nachteilige Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schädliche Bodenveränderungen nicht zu besorgen sind.

§ 19 Abs. 8
Die Beurteilung der Grundwasserdeckschichten sind auf Grundlage einer bodenkundlichen Ansprache von Bodenproben oder von Baugrunduntersuchungen nach 

bodenmechanischen oder bodenkundlichen Normen vorzunehmen.

§ 19 Abs. 9
Der Bauherr oder Verwender hat baubegleitend die technischen Sicherungsmaßnahmen gemäß den Anforderungen dieses Merkblatts prüfen zu lassen. Für die Prüfung darf der 

Bauherr nur anerkannte Prüfstellen beauftragen.

Verwender

§ 22 Die Anzeigepflichten liegen beim Verwender.

§ 22 Abs. 5
Die Dokumentation der Vor- und der Abschlussanzeige gemäß Anlage 8 ersetzt die Verpflichtung zur Erstellung eines Deckblatts nach § 25 Absatz 3. Eine Kopie ist unverzüglich 

nach Abschluss der gesamten Baumaßnahme dem Grundstückseigentümer zu übergeben.

§ 22 Abs. 3
Der Verwender hat die im Rahmen einer Baumaßnahme erhaltenen Lieferscheine unverzüglich nach Erhalt zusammenzufügen und mit einem Deckblatt nach dem Muster in Anlage 8 

zu dokumentieren. Dies ist unverzüglich dem Grundstückseigentümer zu übergeben.

Inverkehrbringer und Verwender

§ 25 Abs. 1 Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffs oder eines Gemisches ist vom erstmaligen Inverkehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumentieren.

Der Betreiber der Aufbereitungsanlage

§ 25 Abs. 2
Der Betreiber hat den ausgefüllten Lieferschein zu unterschreiben und dem Beförderer zu übergeben. Der Beförderer hat den ausgefüllten und unterschriebenen Lieferschein dem 

Verwender zu übergeben.

Abfallerzeuger oder Besitzer

§ 3 Abs. 1
Für die Ermittlung der Schadstoffgehalte in mineralischen Abfällen wesentliche, vorliegende Untersuchungsergebnisse oder aus der Vorerkundung von Bauwerken oder Böden 

vorliegende Hinweise auf Schadstoffe sind dem Betreiber der Anlage vorzulegen.

Erzeuger und Besitzer

§ 14 Abs. 1
Erzeuger und Besitzer haben nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut, das in ein technisches Bauwerk eingebaut werden soll, unverzüglich nach dem 

Aushub oder dem Abschieben auf die zur Bestimmung einer Materialklasse erforderlichen Parameter untersuchen zu lassen.

§ 24 Abs. 5
Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 oder, im Falle der Abweichung von diesen Pflichten, das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 zu 

dokumentieren.

Erzeuger oder Besitzer

§ 16 Abs. 1 Erzeuger oder Besitzer haben nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut in eine der in Anlage 1 Tabelle 3 bezeichneten Materialklassen einzuteilen.

§ 17 Abs. 1
Erzeuger oder Besitzer, die die Untersuchung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 durchgeführt haben lassen, haben das Probenahmeprotokoll, die Untersuchungsergebnisse und die 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung unverzüglich zu dokumentieren und ab dem Tag der Ausstellung der Dokumente fünf Jahre aufzubewahren.

§ 24 Abs. 1
Erzeuger oder Besitzer haben die in § 2 Nummer 18 bis 33 bezeichneten mineralischen Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Nummer 2, die als Abfälle bei Rückbau, Sanierung 

oder Reparatur technischer Bauwerke anfallen, untereinander und von Abfällen aus Primärbaustoffen getrennt zu sammeln.


